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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staatern.

 Nr. 14.

(Nr. 2709.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 27. Februar 1846., betreffend die Bestätigung
des Regulativs über die Befähigung zu den höheren Aemtern der Ver-

waltung; vom 14. Febmar 1846.

A., den Bericht des Staatsministeriums vom 14. d. M. genehmige Ich das

hierbei zurückfolgende Regulativ über die Befähigung zu den höheren Aemtern
4der Verwaltung, und ermächtige das Staatsministerium, wegen Ausführung

dieses Regulativs, welches mit Meinem gegenwärtigen Erlasse durch die Gesetz-
sammlung bekannt zu machen ist, das Erforderliche anzuordnen.

Berlin, den 27. Februar 1846. 4 Z

Friedrich Wilhelm.
An das Sctaatsministerium.

Regulativ
über die Befähigung zu den höhern Aemtern der Verwaltung.

eber die Vorbildung, welche von den Kandidaten für den höhern Verwal-
tungsdienst zu fordern ist, und über die Prüfungen und vorbereitenden Beschäf-

zigungen welchen dieselben sich zu unterwerfen haben, wird, mit Aufhebung
aller frühern diesfälligen Verordnungen, Instruktionen und Vorschriften, hier-
durch nachfolgendes Regulativ ertheilt:

. H.1.

Wer-BehufsseinerVokbekeitungzumhöherenVenvaltunsdienstealöizmekenesss
ReferendakiusbeieinerReiemngeintketenwill,muß,wenneksinichtenvadst
indemHJcLbezeichnetensusnahmefallbefindet,nachweisen,daßekbeieinem Epkkfchm
Gerichte als Auskultator gearbeitet und entweder die zweite juristische Prufung
um Referendariat bei einem Obergerichte genugend bestanden oder doch das

Beugnig der Reife zu dieser Prüfung erlangt und eine vom Obergericht für

probemäßig erklärte Proberelation geliefert habe.

K. 2. Prüfung in
, den Gegen-

Er mus ferner durch eine, bei der Regierung noch mit ihm vorzuneh= Kauden ort
mende Prüfung darthun: J StheteSer

Jahrgang 1846. (Nr. 2709.) 30 daß Kunde.

Ausgegeben zu Berlin den 18. Juni 1846.



daß er sich mit den Staatswissenschaften vertraut gemacht, die Haupt-
rundsätze der Nationalskonomie, der Polizei= und der Finanzwissenschaft
6 angeeignet und wenigstens allgemeine Bekanntschaft m#r den kamera=

listischen Hülfswissenschaften, insbesondere auch der Landwirthschaftslehre,
erlangt habe.

K. 3.

Jch zur Das Gesuch um Zulassung zu dieser Prufung ist bei dem Regierungs-
8. Prasidenten anzubringen, welcher die uber den Kandidaten bei dem Obergericht

efuhrten Dienstakten einzufordern, und wenn aus ihnen nicht etwa Bedenken
— ergeben, die Prufung anzuordnen hat.

Daß der Kandidat zuvor schon die Entlassung aus dem Justizdienst nach-
gesucht und erlangt habe, ist nicht erforderlich.

K. 4.
Verkahren dei Die Prüfung ist eine blos mündliche. Sie wird, unter dem Vorsitz des
derPröfung. Regierungs-Präsidenten, von zweien durch ihn, in der Regel auf ein Jahr, zu

diesem Geschäfte zu ernennenden Regierungsräthen vorgenommen.

g. 5.

— Rucksichtlich jedes einzelnen Kandidaten ist ein besonderes, von dem Prä-
sidenten und den Examinakoren zu vollziehendes Protokoll aufzunehmen, welches
enthalten muß:

a) die Gegenstände, auf welche die Prüfung gerichtet worden ist, sowie die
Ergebnisse der Prüfung, sowohl in Nächcht auf das Maaß der Kennt-

nisse des Kandidaten, als seiner dabei bewiesenen Beurtheilungskraft und
allgemeinen wissenschaftlichen Ausbildung;

b) ein bestimmtes, nach der Stimmenmehrheit von dem Vorsitzenden und
den Eraminatoren zu beschließendes Urtheil über das Resultat der Prü-
fung, welches in einer der beiden nachstehenden Arten gefaßt werden
muß:z:

aa) „Kandidat hat die Prufung bestanden“ (wobei den Umstanden
nach das Prabikat „mit Auszeichnung“ hinzugefugt werden kann),

bb) „er hat die Prüfung nicht bestanden“.

g. 6.
Biederho· Wenn der Kandidat die Prufung nicht bestanden hat, so kann er dieselbe

W. nach Ablauf einer von den Examinatoren, jedoch niemals unter 6 Monaten
zu bestimmenden Frist noch einmal, dann aber nicht ferner wiederholen.

g. 7.
Einfübrung Hat der Kandidat die Prüfung bestanden, so wird er als Regierungs-=
aetene. Refferendar angenommen und als solcher unter Verweisung auf den, als Aus-

kultator geleisteten Diensteid im Plenum der Regierung eingeführt.

K. 8.

——— Ueber jeden Regierungs-Referendar werden bei der Regierung eigene
— Personalakten mit den bis dahin bei dem Obergericht über ihn geführten ind

en
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den spateren Prüfumgsverhandlungen angelegt, und zu denselben alle, die per-
sönlichen und dienstlichen Verhältnisse des Referendarius betreffenden, über seine
amtliche und außeramtliche Führung, seine Leistungen, die Art seiner Beschäf-

ligung den Gang seiner Ausbildung, seinen Fleiß u. s. w. Auskunft gebenden
besonderen Verhandlungen, Atteste und Verfugungen gebracht.

g. 9.

Die Prasidenten der Regierungen, die Abtheilungsdirigenten und die Beschäfei.
übrigen Mitglieder derselben haben es als einen besonders wichtigen Theil ihres re e
Berufs anzusehen, daß den bei dem Kollegium angestellten Referendarien eine bildung der
umsschtige und sorgfältige Leitung in ihrer weitern Ausbildung zu Theil werde,
und daß sie für den Beruf, dem sie sich gewidmet haben, eine gründliche und
befriedigende Vorbereitung erhalten. Es ist also dafür zu sorgen, daß ihre
Ausbildung nach einem zweckmäßig geordneten Mane erfolge, daß ihnen dabei
aber auch Zeit und Gelegenheit zu Gei werde, ihre wistnschaftlihr Ausbil-

dung fortzusetzen.
Sie sind mit dem ganzen Geschäftsbereich der Regierung, den Ressort=

Verh ltnissen der Umeerbeßörden und dem Geschäftsgange vertraut zu machen,
auch ist dafür zu sorgen, daß sie von den einzelnen Büreaus, ihrer Einrichtung
und dem Geschäftsbekriebe in denselben nähere praktische Kenntnisse erhalten.

Sie müssen nach und nach bei den verschiedenen Abtheilungen der Re-

ierung ohne Ausnahme, mithin, wo eine besondere landwirthschaftliche Abthei-
ung vorhanden, auch bei dieser beschäftigt werden. 7

In welcher dnun dies geschehen soll, ist mit Rucksicht auf die In-
dividualitat des einzelnen Referendars, die ihm etwa eigenthümliche Richtung
und Vorbereitung und andere Umstände von dem Präsidenten, nach vorher-

gehender Berathung mit dem Abtheilungsdirigenten oder einzelnen Räthen, zu
estimmen. In den Abtheilungen werden sie einem oder einigen Räthen beson-

ders zugeordnet, denen sodann die Pflicht obliegt, die Referendarien, fortschrei-
tend von leichtern zu schwierigern Arbeiten, angemessen zu beschäftigen, sich über
ihre Arbeiten Vorkräge von ihnen halten zu lassen, sie dabei mit Anweisung
und Rath zu versehen und vorzugsweise auf Gründlichkeit in der Behandlun
der einzelnen Sachen und in dem Studium der dazu erforderlichen Hültemine

so wie auf Sorgfalt und Korrektheit in den zu liefernden Arbeiten zu halken.

Die von den Referendarien zu entwerfenden Verfügungen Kor der Rath, nach
vorgangiger Prüfung, mit zu zeichnen. Es bleibt demselben überlassen, von
dem Referendarius auch über einzelne Geschäftsgegenstände theoretische Aufsätze,
Vorschläge u. s. w. ausarbeiten zu lassen und ihm darüber sein Urtheil mir-
utheilen. Bei Dienstreisen haben die Räthe und auch vornehmlich die Abthei-

sungsdirigenten und der Präsident nach den Umständen einen oder den andern

Referendarius mitzunehmen und sich seiner als Protokollführer, zu den Sub-
alterngeschäften, oder, wenn dies angeht, als eines mehr oder minder selbststän-

digen Gehülfen zu bedienen. K 1. 10.

Den geubteren Referendarien sind eigene Vortrage im Kollegium, und
es ist ihnen auch die Dekretur in einzelnen Eachen, möglichst von Anfang bis
—— 30“ zur
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zur Erledigung des Gegenstandes, unter der Kontrolle eines Rachs oder Asses-
sors, zu # ertragen; sie sind mit selbstständigen kommissarischen Aofträgen zu
versehen, wo möglich eine Zeit lang bei mchiigen Landräthen* beschäftigen,
auch, wenn sie dazu fähig erachtet werden, gelegentlich mit der Vertretung eines
Kreissekretärs oder Landraths zu beauftragen.

Ueber alle diese Beschäftigungen ist eine gutachtliche Aeußerung des Ab-
theilungsdirigenten oder eines Raths, welchem die Beaufsichtigung des Refe-
rendars obgelegen hat, zu den Dienstakten des letztern zu bringen, wie denn
eine gleiche ausführliche Aeußerung über die gesammte Oiensiführung und die

Leistungen eines Referendars von dem -btheilungsdirigenten abgegeben werden
muß, wenn er von einer Abtheilung zu der anderen übergeht.

S. 11.

Da bei den Regierungen in der Rheinprovinz und in Wesiphalen keine
zureichende Gelegenheit vorhanden ist, die Referendarien für die Domainenver=
waltung vollständig auszubilden, so sind die bei denselben angestellten Referen-
darien, wenn sie nicht vorziehen, sich selbst dieser Ausbildung wegen um die
Annahme bei einer anderen Regierung zu bewerben, durch Requisition des
Regierungs-Präsidenten, einer der übrigen Regierungen zu überweisen und bei
derselden in Domainenverwaltungs-Angelegenheiten so lange zu beschäftigen, bis
sie von dem Dirigenten der betreffenden Abtheilung unter Zustimmung des Re-

gierungs-Präsidenken für genügend vorbereitet erachtet werden, in welchem Falle
darüber ein Zeugniß auszufertigen, dem Regierungs-Präsidenten, von welchem

die Requisitionausgegangen, zu übersenden und zu den Dienstakten zu bringen
ist. In welchem Stadium des Referendariats diese Ueberweisung zu veranlas-
sen, hängt vom Ermessen des Regierungs-Präsidenten ab.

S. 12.

Aufsicht über Auch über das Privatleben der Referendarien ist, namentlich von den

das privat. Präsidenten, eine sorgfältige Aufsicht zu führen. Es ist darauf zu halten, daß
ferendarien sie sich eines anständigen, sittlichen Lebenswandels befleißigen. Sollten Einzelne

Le geren E durch eine tadelhafte Führung zu einer weiteren Anstellung sich unwürdig ge
Dichiplinar gen, oder die Erwartung ihrer Brauchbarkeit für den Dienst durch ihre Lei-

wege- stungen nicht erfüllen, so ist die Regierung nach §. 60. der Verordnung vom
29. März 1844. das gerichtliche und Disziplinarstrafverfahren gegen Beamte
betreffend, verpflichtet, bei den Disziplinarministerien auf ihre Enblassing an-

zutragen. q. 13

Besondere Auf diejenigen Kandidaten, welche ihre Dienstlaufbahn in einem be-
Bestmun stimmten, mehr technischen Fache der Staatsverwaltung weiter zu verfolgen

arien, gedenken, finden sowohl wegen ihrer Zulassung zu der Müfung und wegen
bach 275 dieser Prüfung selbst, als auch hinsichtlich ihrer ferneren Beschäftigung beim

Fache wid. Kollegium vorstehende Bestimmungen im Wesentlichen ebenfalls Anwendung.

men ws Sie unterliegen nur in sofern einer Acrnderung= als einerseits die besondere
rendarien. Nichtung auf ein bestimmtes Fach auch eine besondere Vorbildung für dieses

Fach nöthig macht, andererseits aber die allgemeinere jurddische sewol alsaats-
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staatswissenschaftliche Vorbereitung ebenfalls mit Hinsicht auf die gewahlte be-

sondere Richtunz g prufen und fortzubilden bleibt. «
esoWer insbesondere zum Forstreferendarius sich meldet, muß nachweisen

a) daß er die technische Ober-Försierprüfung Le bestanden, so wieb) daß er einen zweijaährigen Kursus auf einer orstakademie oder in einer

anderen höheren Forstlehranstalt zurückgelegt habe. Auf das akademische
Triennium wird ihm dieser Kursus gleichwohl nicht höher, als zu einem
Jahre angerechnet.

Dagegen ist
P) der in F. 1. erforderte Nachweis nicht erforderlich;
d) die Prüfung selbst, wozu der Ober-Forstbeamte der Regierung statt eines

e)

der andern Räthe berufen werden muß, ist zwar auch auf die Rechts-
und Staatswissenschaft auszudehnen, jedoch dabei deren Beziehung zum
Forstfach besonders zu berücksichtigen.

Diese letztere Rücksicht ist endlich
auch bei der ferneren Beschäftigung solcher Referendarien zu beachten.
Sie bleiben zwar vorzugsweise dem Regierungs-Ober-Forstbeamten und
dem Regierungs= und Forstrathe zugeordnet, um sich für die Direktions-,
Verwaltungs-, Etats-, Kassen= und Rechnungsangelegenheiten des
Forstfachs praktisch auszubilden. Insbesondere aber müssen die Forst=
Referendarien nicht nur ein Jahr hindurch mit Betriebsregulirungen und

mit der Abschätung Königlicher Forsten beschäftigt, sondern es muß
ihnen auch nach Möglichkeit Gelegenheit verschafft werden, für eine dazu

eeignete Königliche Oberförsterei selbstständig einen Betriebsplan aufzu-
geueen oder eine Tarationsrevision auszuführen. Die Zulassung zur bübe=
ren Staatsprüfung vor der Ober-Examinationskommission G. 17.) hängt
mit davon ab, daß die genannten Arbeiten für die Zwecke der Verwal-

tung brauchbar und zur Anwendung geeignet befunden worden sind.
Im Uebrigen darf die Beschäftigung der Forstreferendarien in den

andern Abtheilungen des Kollegiums, namentlich in denen für die innern
und Polizeiangelegenheiren, mit alleiniger Ausschließung des Militair=
wesens, imgleichen für die Domainenverwaltung und die direkten Steuern,
wiewohl mit Ausschließung der Klassen= und Gewerbesteuer, nicht ver-

säumt werden; es sind dieselben aber von der Abordnung zur geistlichen
und Schulabtheilung (wenn nämlich bei der Regierung eine solche abge-
sondert besteht) und zur Verwaltung der indirekten Steuern zu dispensiren.

F. 14.

Denjenigen Referendarien, welche sich für die Verwaltung der indirekten #. Referende-
Steuern ausbilden wollen, ist, wenn sie bei elner Regierung angestellt sind, zu
deren Ressort die unmitctelbare Leitung dieser Verwaltung mitgehbrt, außer der
schon nach §&amp;. 9. Statt findenden Theilnahme an den Geschäften der betreffen-
den Regierungsabtheilungen auch Gelegenheit zu geben, sich durch Beschäfti-
gung bei einem Haupt-Steuer= oder Haupt-Zollamt, und durch Beauftragung
mit der einstweiligen Dienstwahrnehmung erledigter Stellen, mit der praktischen

Führung dieser Verwaltung näher bekannt zu machen. Wemn dieselben aber
(Ne. 2709.) ei

rien bei der
Verwaltun
der zptee.
ten Stenern.
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bei einer Regierung arbeiten, für deren Bezirk die Verwaltung der indirekten
Steuern einer Provinzial-Steuerdirektion übertragen ist, so sind sie durch Re-

Duillion Seitens des Regierungs-Prásidenten dem Provinzial-Steuerdirektor zu
berweisen, und nach dessen Anordnung eneweder unmittelbar bei der Direktion

selbst, oder bei den Haupt-Steuer= und Haupt-Jollmtern zu beschäftigen. Die
Zeugnisse des Provinzial-Steuerdirektors und der Vorsteher der Haupt-Steuer-
und Haupt-Jollämter über die Leistungen des Referendars sind sodann zu dessen

Dienstakten zu bringen. -
. 15.

c. Referenda- Unter Referendarien des Baufachs, welche als solche nicht in den Dienst-

reahe Ban. verhältmissen der eigentlichen Regierungsreferendarien stehen, werden (nach An-
leitung der besondern, die Prüfung der Kandidaten des Baufachs betreffenden
Bestimmungen) solche bei der Prüfung in allen Zweigen des Baufachs vor-
uglich tüchtig befundene Baukondukteurs verstanden, welche zu der Hoffnung

hercchigen, dereinst zu einer höhern Laufbahn in ihrem Fache geschickt ze
werden, und denen in dieser Aussicht das die Bauangelegenheiten verwaltenbe
Ministerium, welches allein sie zu Baureferendarien ernennen kann, dadurch die
Gelegenheit gewahren will, sich bei den Regierungen selbst unter Leitung der
Räthe, denen sie zugeordnet werden, namentlich aber der Regierungs-Bauräthe
und als deren Gehülfen, mit dem kollegialischen Geschäftsgange und den darin
ur Entwickelung gelangenden Gegensiänden ihres Fachs bekannt zu machen.

Darapf bleibt also ihre Bestimmung und Beschäftigung beschränke, sowie ihre

weitere Beförderung lediglich von dem vorerwähnten Ministerium abhängt.

K. 16.

Schluß des Referendarien, welche als solche die ihnen obliegenden Pflichten treulich
Belerende= erfüllt haben, jedoch die Prüfung vor der Ober-Examinationskommission nicht

« bestehen wollen, sind zwar bei Besetzung untergeordneter Stellen, nach Maaß-
abe der von ihnen bewiesenen praklischen Brauchbarkeit, und zwar bei gleicher
nalifikation vor den Zivilsupernumerarien, zu berücksichtigen, können jedoch zu

Mitgliedern der Regierung oder einer anderen höheren Verwaltungsbehörde
nicht befördert werden.

Wer sich dagegen zur Prüfung vor der Ober-Erxaminationskommission

reif fühlt, hat sich unker übersischtlicher Berichtserstattung über seine bisherigen
Arbeiten und Leistungen bei dem Präsidenten der Regierung um die nöthige
Einleitung, damit er zu dieser Prüfung zugelassen werde, zu bewerben.

. 17.
Zeugniß der Hält der Regierungs-Präsident, nach sorgfältiger Berathung im Plenum
A## des Kollegiums, die Zulassung eines Regierungsreferendarius zur Prufung vor

der Ober-Examinationskommission für unbedenklich, so hat er hierüber ein
Jeugniß auszusiellen, welches enthalten muß: » ·

a) die namentliche Erwähnung der von dem Referendarius bei der Regie-
rung durchgemachten Stationen, und derHauptgeschaftszweige, in welchen
er gearbeitet, sowie derjenigen, wovon er entbunden worden;

b) die spezielle Bezeichnung der von ihm selbstständig — es sei im Kolle-

gium oder kommissarisch — bearbeiteten wichtigern Dezernate und beson-
ern



dern Geschafts-Angelegenheiten, woruber die verhandelten Akten eventuell
vorgelegt werden konnen;

c) das ausdruckliche und unumwundene Urtheil, daß der Referendarius,

nach der pflichtmaßigen Ueberzeugung des Präsidenten und des Kolle-
iums, durch seine hobeerigen Leistungen und durch sein ganzes dienst-

iches und außerdienstliches Verhalten wohl vorbereitet und ausgebildet,
auch sonst würdig und geeignet sei, um als Mitglied in ein Regierungs-
Kollegium einzutreten,

und eine Ausfertigung dieses Zeugnisses mit den Dienstakten des Referendars
an die Ober-Examinationskommission einzusenden, auch derselben dabei die

erwanigen besonderen Bemerkungen mitzutheilen, welche auf die Beurtheilung
des zu Prüfenden von Einfluß sein können.

Kann dem Referendarius das Zeugniß nicht mit der strengsten Gewissen-
haftigkeit ausgestellt werden, so muß derselbe in einer bloßen Resolution dar-

über bedeutet werden, daß und warum solches nicht siatthaft und was in dem

Falle, wenn nicht gänzlicher Mangel an den nöthigen Eigenschaften, sondern
nur noch einstweilige Unvollkommenheit in einem oder dem andern Theile der

erforderlichen Ausbildung obwaltet, annoch nachzuholen ist.

S. 18.

Die Ober-Eraminationskommission für die Prüfung zu höhern Verwal-
tungsämtern, welche ihren Sitz in Berlin hat, besteht aus einem Vorsitzenden,
wegen dessen Ernennung von den Oisziplinarministern nach vorgängiger Bera-
thung im Staatsministerium, an Seine Majestät den König zu berichten ist,
und aus vier Mitgliedern als ordentlichen Examinatoren.

Der Vorsitzende, welcher seiner Stelle bleibend vorsteht, wird in Behin-
derungsfallen durch das, als solches, alteste Mitglied aus der Zahl der ordent-
lichen Eraminaroren vertreten. Diese letztern sind unter den Ministerialräthen

auszuwählen und zwar nach vorgängiger Rücksprache mit dem Vorsitzenden,
einer von dem Minister der geisilichen und Unterr gelegenheiten, ein zweiter
von dem Minister des Innern, ein dritter von dem Finanzminister, in Gemein-

schaft mit dem Chef der Domainen= und Forsiverwaltung, und der vierte (für

alle Zweige der Rechtswissenschaft, das gesammte öffentliche Recht eingeschlossen)
von den Oisziplinarministern gemeinschaftlich. Dieser vierte Examinator kann,

sofern dies angemessen erachtet wird, und der Justizminister damit einverstanden
ist, ein Mitglied des Geheimen Ober-Tribunals oder des Revisionshofes sein.

Die Erennung zum Examinator bei der Ober-Eraminationskommission
ist als ein jederzeit widerruflicher Ehrenauftrag zu betrachten.

F. 19.

4.42

Ober-Exemi--
nationskom=

mission.

Die Ober-Examinationskommission ist zur letzten und höchsten Prüfung —derselben.
derer bestimmt, welche ihre Qualifikation bewähren wollen, um zu Mitgliedern
der Regierungen, wozu auch die Ober-Forsibeamten gehören, und der Pronin-

ial-Steuerdirektionen, imgleichen zu weltlichen Mitgliedern der Konsisiorien und
rovinziol-Schuldollegie, und zu Ober-Kommissarien bei den Generalkommissio-

nen befördert werden zu können.

(Nr. Wos.) Zu



— 206 —

Zu den hier genannten Regierungsmitgliedern sind jedoch diejenigen,
welche nicht für die allgemeine Verwaltung überhaupt, sondern zunächst für ein
besonderes Fach bestimmt sind, wenngleich sie den Negienongskachs-Tel führen,
nicht mitzuzählen; namentlich sollen

a) zu Justitiarien für die obgedachten Behörden nur solche Männer bestellt
werden, welche die höchste Prufung vor der Ober-Examinationskommisston

für dle JIn aabeamtken bestanden ben:
b) die in den Regierungskollegien als deren Mitglieder fungirenden geist-

lichen und Schulräthe, Medizinalräthe und Bauräthe haben ihre Quali-
fikation auf anderem Wege zu bewähren;

auch wird
) rücksichtlich der Prüfung der Landrathsamts-Kandidaten auf das des-

halb ergangene Regulativ vom 13. Mai 1838. (Gesetzsammlung Seite
423.q) verwiesen.

 *“

Id#r Resfort= Die Ober-Erxaminationskommission ist als Behörde dem Staatsminisle=
Verbaltniß. rium untergeordnet, dessen Mitglieder das Recht haben, den mündlichen Prü-

fungen der Kommission, so oft sie es angemessen finden, persönlich beizuwoh-
nen. Eine gleiche Befugniß sieht den Direktoren und Räthen der Ministerien
und den Präsidenten der Landeskollegien zu.

g. 21.

Zulassung zur Die Ober-Examinationskommission hat sich aus den Dienstakten des

schten ' Kandidaten zu vergewissern, ob den Vorschriften dieses Regulativs genügt wor-
den, und wenn dies nicht geschehen, die Nachholung des Fehlenden zu veran-
lassen, die Prüfung überhaupt oder wenigstens das mündliche Examen aber so
lange auszusetzen, bis dies ergänzt ist. Scheint es ihr zweifelhaft, ob der
Kandidat überhaupt zu der Prüfung zuzulassen sei, so hat sie ihre Zweifel,
unter Beifügung sämmtlicher betreffenden Verhandlungen, den Disziplinar-

seien mitzutheilen, welchen sodann die Bestimmung uber die Zulassung
usteht.

g. 22.

Ausnahms= Wollen Männer, welche die der Prüfung vor der Ober-Examinations=
keift Zults-, Kommisston nach den Bestimmungen dieses Regulativs vorangehende Laufbahn
Et “ entweder nicht gemacht, oder doch nicht vollendet, dagegen aber schon in an-
ua d dern Dienstverhältnissen, u. B. als Auditeurs, Militair-Intendanturbeamte,
eines Ober. Oekonomiekommissarien, Universitätslehrer u. dgl. m. fungirt haben, zu dieser

Fammisa- Prüfung zugelassen werden, so soll ihnen solches zwar nicht unbedingt abge-
« schnitten, aber doch nur unter den Bedingungen zulässig sein, welche die jedes-

maligen besondern Umstände norhwendig machen.
Die Feststellung dieser Bedingungen ist von den Disziplinarministern ge-

meinschaftlich in jedem einzelnen Falle zu berathen und darüber zu beschließen,
auch die Beschlußnahme jedesmal besonders, sowohl darauf, ob ein Kandidat
der bezeichneten Art und in welchen Geschäftszweigen derselbe bei den verschie-

denen Abtheilungen einer Regierung in dem Verhültniß eines Referenda
anno
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annoch so lange zu beschaftigen sei, bis ihm der Prasident mit Ueberzeugung
das vorschriftsmaßige Zeugniß der Reife ertheilen kann, als darauf mitzurich-
ten, wiefern außer den im g. 24. vorgeschriebenen Probearbeiten auch eine
juristische Proberelation aus Prozeßakten zu erfordern.

Ohne einen ausdrucklichen Beschluß der vorgedachten Ministerien darf
die Ober-Eraminationskommission dergleichen Kandidaten nicht zulassen.

Bei der Prüfung der Oekonomiekommissarien zu der Seelle eines Ober-
Kommissarius müssen 66 die Kandidaten nicht nur über die Gediegenheit der-

jenigen besonderen Kenntnisse, welche von den Oekonomiekommissarien gefordert
werden, sondern namentlich auch über ihre wissenschaftlichen Kenntnisse im Fache
der Landwirthschaft und der mit solcher zusammenhängenden Naturwissenschaften
ausweisen.

§. 23.

Die Prüfung vor der Ober-Examinationskommission zerfällt in eine Thelle der
schriftliche und in eine mündliche. Prüfung.

g. 24.

Zu der schriftlichen Prüfung gehören folgende drei Arbeiten: Schriftliche
1) eine Abhandlung über einen slaatswissenschaftlichen Gegenstand; Prüfung.
2) eine Ausarbeitung über einen polizeilichen, und
3) eine über einen finanziellen Gegenstand, wozu die Themata von der

Ober-Eraminationskommisston gegeben werden.
Die zweite und dritte Arbeit sollen mehr praktischer Natur sein, und

sind hiernach die Aufgaben einzurichten. Es bleibt der Ober-Examinations=
Kommission auch überlassen, ob sie dem Kandidaten Akten über wirklich vor-

gekommene Fälle, von einer Regierung, bei welcher er nicht gearbeitet hat,
mittheilen, und ihm dabei vorschreiben will, was er zu leisten habe. Um hierzu
stets im Stande zu sein, hat die Ober-Examinationskommission sich von den
Regierungen ein Verzeichniß von Akten, die zu dergleichen Aufgaben geeignet
sind, mittheilen, und solches von Zeit zu Zeit ergänzen zu lassen. Glaubt der
Kandidat eine oder die andere der von ihm bei einer Regierung gelieferten
Ausarbeitungen der Art als polizeiliche oder finanzielle Probearbeit# vorlegen
zu können, soll ihm dies verstaktet sein.

g. 25.

Die schriftlichen Probearbeiten sind der Ober-Examinationskommission in
einer zu bestimmenden Frist, welche für sämmtliche Arbeiten den Zeitraum eines
Jahres nicht überschreiten darf, einzureichen. Wenigstens eine derselben muß
von dem Kandidaten eigenhändig geschrieben sein, und hinsichtlich aller muß er
die ausdrückliche schriftliche Versicherung an Eidesstatt abgeben, daß er sie
selbst und ohne andere fremde Beihülfe als diejenige gedruckter Bücher, an-
gefertigt habe.

. 26.

Jede der schriftlichen Probearbeiten wird von dem Vorsitzenden der Ober-
Eraminationskommission einem der Erxaminatoren zugetheilt, um darüber eine

Jahrgang 1846. (Nr. 2709.) 31 aus-
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ausfuhrliche schriftliche Zensur abzufassen, welche mit volliger Bestimmtheit aus-
sprechen muß:

ob die Arbeit des Kandidaten genugend (gut — vorzuglich),
oder

ob sie ungenugend (nicht probemaßig) ausgefallen sei?
In der Zensur ist jedesmal nicht allein uber die bewiesene Grundlichkeit der

Kenntnisse, Tiefe der wissenschaftlichen Auffassung, Tuchtigkeit und Scharfe des
Urtheils, sondern auch daruber Auskunft zu geben, inwiefern die Probearbeit
von der Fahigkeit des Verfassers zeugt, im schriftlichen Vortrage, der erfor-
derlichen Gründlichkeit unbeschadet, die Gegenstande ohne Weitschweifigkeit mit

Fen und Bestimmtheit in einem fließenden und gefälligen Stpyle dar-
ustellen.

6“ Ist der Ausfall der schriftlichen Probearbeiten nach der Ansicht des Zen-

sors ungenügend, und treten die übrigen Mitglieder der Kommission, einschließ-
lich des Vorsitzenden, bei denen die Arbeiten mit der Zensur jedesmal zirkuliren
müssen, dieser Ansicht entweder allgemein, oder doch in soweit bei, daß sich da-
durch eine Majorität für dieselbe bildet, so darf die mündliche Prüfung nicht
veranlaßt, sondern es muß von der Ober-Examinationskommission zuvor dar-
über, ob und wie weit dem Kandidaten noch anderweitige Aufgaben zu machen,
beschlossen und diesen Beschlüssen genügt werden.

Liegen aber sämmtliche Fensteren vor, und sind die schriftlichen Arbeite#n

nach der Ansicht der Kommission oder doch deren Majorität wenigstens für
genügend angenommen worden, so ist der Termin zur mündlichen Prüfung an-
zuberaumen. Vor diesem Termine müssen die Personaldienstakten des zu Prü-
fenden bei allen Mitgliedern der Kommission umlaufen.

Wenn ein Mitglied der Kommission bei dem Umlauf der schriftlichen
Probearbeiten und deren Zensur Veranlassung findet, von dem Inhalt dieser
letzteren in wesentlichen Beziehungen oder gar im Resultate abzuweichen, so ist
dasselbe verpflichrer, sich schriftlich hierüber auszusprechen und seine Ansicht zu
motiviren.

g. 27.

Die mündliche Prüfung ist dem im F. 19. angegebenen Zwecke entspre-
chend einzurichten und besonders auf diejenigen Gegenstände hinzuleiten, worin
der Kandidat zu dem Berufe, für welchen er seine Qualiftkation nachweisen

will, vorzugsweise gründlich ausgebildet sein muß. Es kommt hierbei darauf
an, die ganze Individualität des Kandidaten, mithin nicht blos den Umfang
und das Maaß seiner theoretischen Kennrnisse, sondern auch seine natürlichen
Anlagen, den Grad seiner Urhheilsk raft, seiner praktischen Gewandtheit, sowie
die Gründlichkeit und Tiefe seiner wissenschaftlichen Auffassung des Erlernten,
moglichst vollständig zu erforschen.

g. 28.

Die Kommission hat sich ferner die Ueberzeugung zu verschaffen, ob der
Kandidat die Fähigkeit besitzt, einen wohlgeordneten, klaren und gründlichen

mündlichen Vortrag zu halten. Zu diesem Behufe ist demselben von einen der
ra-
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Eraminatoren am Tage vor der Prüfung eine hierzu geeignete Sache zuzu-
stellen; doch kann dazu auch eine seinerMobeatbeites gewählt werden.

g. 29.

Zu einem und demselben Prüfungstermine sind in der Regel nicht mehr JZahl der zu

als drei Kandidaten zuzulassen. 4# z
g. 30. en.

Nach beendigter Prüfung hat jeder Examinator dem Vorsitzenden ein Zensur des
schriftliches Votum über den Ausfall des Eramens zuzuslellen und dabei ein J der
in Beziehung auf die eigene Prüfung ausführlich begründeres, im Uebrigen aber 8.
wenigstens im Allgemeinen motivirtes Urtheil über das Gesammtresultat der
mündlichen Prüfung und des Vortrags abzugeben.

Stimmen diese Vota im Wesentlichen überein und tritt ihnen auch der

Vorsitzende bei, so ist nach Maaßgabe derselben ein bestimmter Beschluß abzu-
fassen, in welchem das Resultat der Prüfung in einer der nachstehenden Arten:

a) Kandidat hat die Prüfung zu einer Regierungs-, Racths-, Ober-Kom-
missarien= 2c. Stelle bestanden, wobei das Prädikat „mit Auszeichnung“
den Umsiänden nach beigelegt werden kann;

b) er hat die Prüfung 2c. zur Zeit noch nicht genügend bestanden;
)er hat sich bei der Prüfung zu einem höheren Amte der Verwaltung

unfähig gezeigt;
mit voller Bestimmtheit ausgedruckt werden muß.

Stimmen die Vota nicht uberein, oder hat der Vorsitzende eine abwei-

chende Meimng, so muß der Abfassung des Beschlusses eine mündliche Be-
rathung und Abstimmung vorhergehen, wobei die Stimmenmehrheit entscheidet.

g. 31.

h Daß der Kandidat die Prüfung bestanden habe, ist nur dann anzu-
nehmen:

wenn derselbe neben einer soliden wissenschaftlichen Bildung überhaupt,
ein gewandtes, eindringendes Urtheil und gründliche, zusammenhängend
und in ihrer praktischen Bedeutsamkeit aufgefaßte theorelische Kenntnisse in
den Gegenständen seines künftigen Berufs an den Tag gelegt hat.

Rür „zur Zeit noch nicht genügend“ ist das Ergebniß der Prüfung zu er-
dren:

wenn der Kandidat zwar hinlängliche natürliche Anlagen und eine all-
gemein wisenschanliche Bildung, in seinen Kenntnissen aber noch wesent-

liche Mängel und Lücken, oder nicht genügende Gründlichkeit und Klar-
heik der Auffassung gezeigt hat.

Für „unfähig“ aber ist derjenige Kandidat zu erklären,
welcher, wenn auch erlernte Kenntnisse, doch dabei einen solchen Mangel
an natürlichen Anlagen und an allgemeiner Bildung offenbart, daß nicht

3 hoffen ist, es konne ihm bei fortgesetztem Bestreben gelingen, eine hin-
längliche Befähigung zu höheren Verwaltungsämiern annoch zu er-
angen.

(Nr. 2709.) 9. 32.
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g. 32.

Der Beschluß der Ober-Examinationskommission uber den Ausfall der

Prüfung ist nebst den Dienstakten des Geprüften und sämmtlichen Prüfungs=
verhandlungen den Disziplinarministerien zur weitern Veranlassung und Be-
scheidung des Geprüften einzureichen.

. 33.

Nur diejenigen Referendarien, welche die Prüfung besianden haben, kön-
nen ohne Weiteres zu Regierungsassessoren befördert werden. Diejenigen, die
noch nicht genügend bestanden, sich aber nicht unfahig gezeigt haben, müssen,
um zu dieser Beförderung gelangen zu können, sich einer wiederholten Prüfung,
die jedoch auf eine mündliche beschränkt werden kann, nach Ablauf einer von
der Ober-Examinationskommission zu bestimmenden Frist, die jedoch niemals
unter 6 Monaten betragen darf, unterwerfen. Bestehen sie auch bei dieser nicht
vollständig, so ist eine fernere Wiederholung unzulässig.

Diejenigen, welche für unfähig erklärt werden, sind zu einer anderweiten
Prüfung überhaupt nicht zuzulassen.

. 34.

Ob und zu welcher Zeit ein Kandidat, welcher sich bei der Prüfung als
bs- fahig ausgewiesen hat, und deshalb als Assessor angestellt worden, Seiner

Majestät dem Könige demnächst zu einer Anstellung als Rath in einer Regie-
rung oder bei einer andern gleichgestellten Provinzial-Verwaltungsbehörde in

Vorschlag zu bringen ist, bleibt wesentlich von seiner Dienstführung als Assessor,
von dem Fortschreiten seiner Ausbildung, von seiner Tüchtigkeit und Auszeich=
nung durch Fleiß und erfolgreiches amtliches Wirken abhängig.

S. 35.

Sowohl die Beschlüsse (F. 30.) als die Berichte an die Oisziplinar=
Ministerien sind von allen Mitgliedern der Ober-Eraminationskommission zu

unterzeichnen. Die sonstige, in Bezug auf die Prüfung erforderliche Korrespon-
denz führt in der Regel der Vorsitzende allein, im Namen der Kommission.

Berlin, den 14. Februar 1846.

Königliches Staatsministerium.

Prinz von Preußen.

v. Boyen. Mühler, v. Nagler. Rother. Eichhorn, v. Thile.
v. Savigny. v. Bodelschwingh. Gr. zu Stolberg. Flottwell.

Uhden. Er. v. Canitz.
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